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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 1996) 
- Drucksachen 13/2000, 13/2593 - 
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 1996 
(Haushaltsgesetz 1996) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

§1 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Bundes-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1996 wird in Ein-
nahmen und Ausgaben auf 452 000 000 000 Deut-
sche Mark festgestellt. 

§2 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für das 
Haushaltsjahr 1996 Kredite bis zur Höhe von 
59 840 000 000 Deutsche Mark aufzunehmen. 

(2) Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die 
Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 1996 fällig 
werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus der Fi-
nanzierungsübersicht (Teil II des Gesamtplans) er-
gibt. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff 
auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushalts-
jahres Kredite bis zur Höhe von 4 vom Hundert des 
in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Diese 
Kredite sind auf die Kreditermächtigung des näch-
sten Haushaltsjahres anzurechnen. 

(4) Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskont-
papieren der Nettobetrag anzurechnen. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, zum Ankauf von Schuldtiteln des Bundes 
im Wege der Marktpflege Kredite bis zu 10 vom Hun-
dert des Betrages der umlaufenden Bundesanleihen. 
Bundesobligationen und Bundesschatzanweisungen 
aufzunehmen, dessen Höhe sich aus der jeweils letz-
ten im Bundesanzeiger veröffentlichten Übersicht 
über den Stand der Schuld der Bundesrepublik 
Deutschland ergibt. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 1996 
(Haushaltsgesetz 1996) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

§1 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Bundes-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1996 wird in Ein-
nahmen und Ausgaben auf 451 300 000 000 Deut-
sche Mark festgestellt. 

§2 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für das 
Haushaltsjahr 1996 Kredite bis zur Höhe von 
59 900 000 000 Deutsche Mark aufzunehmen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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§3 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zu 8 vom 
Hundert des in § 1 festgestellten Betrages aufzuneh-
men. Auf die Kreditermächtigung sind die Beträge 
anzurechnen, die auf Grund von Ermächtigungen 
früherer Haushaltsgesetze aufgenommen sind. 

§4 

Mehreinnahmen bei Kapitel 6002 Titel 121 04 flie-
ßen dem Erblastentilgungsfonds (Kap. 3209 Tit. 
629 21) gemäß § 6 Abs. 1 des Erblastentilgungsfonds-
Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 984) zu. 

§5 

(1) Innerhalb der einzelnen Kapitel können ver-
wendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit): 

1. Einsparungen bei Titel 422 01 zur Verstärkung der 
bei Titel 422 02 veranschlagten Ausgaben, 

2. Einsparungen bei Titel 423 01 zur Verstärkung der 
bei Titel 423 02 veranschlagten Ausgaben, 

3. Einsparungen bei Titeln der Gruppen 422, 423, 
425 und 426 zur Verstärkung der bei Titeln der 
Gruppen 443 und 453 veranschlagten Ausgaben, 

4. Einsparungen bei Titeln der Gruppen 422, 423 und 
425, die durch die Gewährung von Erziehungsur-
laub entstehen, zur Verstärkung der bei Titel 
427 01 veranschlagten Ausgaben. 

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die Ausga-
ben bei Titeln der Gruppen 422 und 425 gegenseitig 
deckungsfähig. 

(3) Die Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 
425 sind hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen 
Vergütungsgruppen angegebenen Stellen verbind-
lich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des 
Bundesministeriums der Finanzen. 

(4) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen den Ausgaben bei folgenden Titeln - ein-
schließlich der entsprechenden Titel in Titelgruppen - 
zu: 

1. Tite 1422 01, 422 02,425 01, 426 01 und 427 01 
aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung 
Behinderter sowie für Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen, 

2. Tite l441 01, 443 01 und 446 01 
aus Schadensersatzleistungen Dritter, 

3. Tite 1511 01 und 518 01 
aus der Veräußerung von ausgesondertem Schrift-
gut, aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte 
sowie aus der privaten Inanspruchnahme elektro-
nischer Fachinformationszentren, 

4. Tite 1513 01 
aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher 
Fernmeldeanlagen, 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§3 

unverändert 

§4 

unverändert 

§5 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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5. Titel 514 01 (im Kapitel 0625 Titel 514 04, im Kapi-
tel 1415 Titel 553 04, im Kapitel 1417 Titel 522 01) 
aus Schadensersatzleistungen Dritter insoweit, als 
sie zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie aus 
der Abgabe von Kraftstoffen (Betriebsstoffen) an 
andere Bedarfsträger, 

6. Tite 1527 01 und 527 02 
aus nachträglich gewährten Preisnachlässen. 

(5) Innerhalb eines Kapitels dienen Einnahmen auf 
Grund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe-
verordnung vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484) zur 
Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8. 

(6) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 der Bundeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, daß von Bundesdienststel-
len im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte 
Software unentgeltlich an Stellen der öffentlichen 
Verwaltung im Inland abgegeben wird, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. Das gilt auch für von Bundes-
dienststellen erworbene Software. Für erworbene 
Lizenzen an Standard-Software ist die jeweilige 
Lizenzvereinbarung maßgebend. 

(7) Die obersten Bundesbehörden können mit Ein-
willigung des Bundesministeriums der Finanzen die 
Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titeln der 
Gruppen 511 bis 525, 527 und 539 innerhalb eines 
Kapitels anordnen, soweit die Mittel nicht übertrag-
bar sind, die Mehrausgaben des Einzeltitels nicht 
mehr als 20 vom Hundert betragen und die Maß-
nahme wirtschaftlich zweckmäßig erscheint. Soweit 
eine Deckung nach Satz 1 nicht möglich ist, kann das 
Bundesministerium der Finanzen in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen zulassen, daß Mehraus-
gaben bei Titeln der Gruppen 514 und 517 sowie des 
Titels 522 01 im Kapitel 1417 bis zur Höhe von 30 vom 
Hundert des Ansatzes durch Einsparungen anderer 
Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 desselben 
Einzelplans gedeckt werden. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann das Bundesministerium 
der Finanzen zulassen, daß Mehrausgaben bei dem 
Titel 526 01 - einschließlich der entsprechenden Titel 
in den Titelgruppen - gegen Einsparungen bei ande-
ren Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 desselben 
Einzelplans gedeckt werden. Die Sätze 2 und 3 fin-
den auf die Kapitel in den Einzelplänen 06, 09, 10, 11 
und 14 des Bundeshaushalts, bei denen durch Mo-
dellvorhaben flexiblere Budgetierungsverfahren er-
probt werden, keine Anwendung. 

(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages innerhalb des Ein-
zelplans 14 (Bundesministerium der Verteidigung) 
die Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titeln der 
Gruppen 551, 553 bis 559 der Kapitel 1408 und 
1411 bis 1420 sowie bei Titel 522 01 im Kapitel 
1417 anzuordnen, falls dies auf Grund später ein-
getretener Umstände wirtschaftlich zweckmäßig er-
scheint. Diese Regelung gilt auch für übertragbare 
Ausgaben. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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(9) Die in den Kapiteln 1414 bis 1420 bei Titeln der 
Gruppen 551 und 554 veranschlagten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind in Höhe von 20 vom Hundert 
gesperrt. Die Inanspruchnahme der gesperrten Ver-
pflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges. 

(10) Bei Titel 547 02 des Kapitels 6003 fließen Er-
stattungen der obersten Bundesbehörden für die In-
anspruchnahme des Shuttle-Flugdienstes Köln/ 
Bonn-Berlin den Ausgaben zu. Bei den Titeln 527 01 
und 453 01 der obersten Bundesbehörden fließen Er-
stattungen des nachgeordneten Bereichs sowie von 
Dritten im Zusammenhang mit dem Shuttle-Flug-
dienst Köln/Bonn-Berlin den Ausgaben zu. 

§6 

(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Bundeshaus-
haltsordnung wird auf 10 000 000 Deutsche Mark 
festgesetzt. 

(2) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 3 Bundeshaus-
haltsordnung wird auf 20 000 000 Deutsche Mark 
festgesetzt. Für überplanmäßige oder außerplanmä-
ßige Verpflichtungsermächtigungen, bei denen die 
Ausgaben nur in einem Haushaltsjahr fällig werden, 
wird der Betrag auf 10 000 000 Deutsche Mark fest-
gesetzt. Wenn überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgaben und überplanmäßige oder außerplan-
mäßige Verpflichtungsermächtigungen zusammen-
treffen, gilt insgesamt der in Satz 1 genannte Betrag; 
Absatz 1 bleibt unberührt. 

§7 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Bundes-
haushaltsordnung zur Deckung der gesamten Aus-
gaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aus-
gaben einer Einrichtung außerhalb der Bundesver-
waltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, 
wenn der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zu-
wendungsempfängers nicht von dem zuständigen 
Bundesministerium und dem Bundesministerium der 
Finanzen gebilligt ist. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat vor der Aufhebung der Sperre die Einwil-
ligung des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages einzuholen, wenn die Zuwendungen 
des Bundes den Betrag von 2 000 000 Deutsche Mark 
im Haushaltsjahr überschreiten. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur 
institutionellen Förderung dürfen nur mit der Aufla-
ge bewilligt werden, daß der Zuwendungsempfän- 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(9) unverändert 

(10) unverändert 

(11) Die Ausgaben bei den Titeln für Öffentlich-
keitsarbeit (Funktion 013) sind in Höhe von 5 vom 
Hundert gesperrt. Das Nähere regelt das Bundesmi-
nisterium der Finanzen. 

§6 

unverändert 

§7 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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ger seine Beschäftigten nicht besserstellt als ver-
gleichbare Arbeitnehmer des Bundes; vorbehaltlich 
einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dür-
fen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen 
vereinbart werden, als sie für Arbeitnehmer des Bun-
des jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei 
Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Ge-
samtausgaben des Zuwendungsempfängers über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. 
Das Bundesministerium der Finanzen kann bei Vor-
liegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. 

(3) Die in den Erläuterungen zu den Titeln, aus de-
nen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen 
im Sinne des § 23 der Bundeshaushaltsordnung zur 
institutionellen Förderung geleistet werden, für an-
dere als Projektaufgaben ausgebrachten Stellen für 
Angestellte sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der 
Zahl der für die einzelnen Vergütungsgruppen ange-
gebenen Stellen verbindlich. Die Wertigkeit überta-
riflicher Stellen ist durch Angabe der entsprechen-
den Besoldungsgruppen zu kennzeichnen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann Abweichungen in 
den Wertigkeiten der Stellen des Tarifbereichs zulas-
sen. Satz 1 gilt nicht für die Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) in 
Göttingen, die Deutsche Forschungsanstalt für Luft-
und Raumfahrt e. V. (DLR) in Köln, das Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe GmbH (KfK)  und das 
Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH (HMI). Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Rechtsnachfolgerin 
der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wis-
mut im Bereich Bergbau, die Lausitzer und Mit-
teldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
(LMBV), die Gesellschaft zur Verwahrung und Ver-
wertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH 
(GVV) und die Energiewerke Nord GmbH. Bei der 
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben werden die Stellen gemäß dem eigenen Ver-
gütungssystem ausgewiesen. Die auf die einzelnen 
Vergütungsgruppen entfallenden Stellen sind bezüg-
lich Zahl und Wertigkeit nach Maßgabe des Ver-
merks zum Stellenplan verbindlich. 

§8 

(1) Die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen 
ist stets beim jeweiligen Einnahmetitel abzusetzen. 

(2) Bei Unrichtigkeit einer Zahlung, bei Doppel-
zahlungen oder Überzahlungen darf die Rückzah-
lung von der Ausgabe abgesetzt werden, wenn die 
Bücher noch nicht abgeschlossen sind. Die Rückzah-
lung zuviel geleisteter Personalausgaben ist stets 
beim jeweiligen Ausgabetitel abzusetzen. 

(3) Titelverwechslungen dürfen nur berichtigt wer-
den, solange die Bücher noch nicht abgeschlossen 
sind oder durch die Titelverwechslung der Bundes-
haushalt und der Haushalt einer anderen Gebietskör-
perschaft oder der Haushalt der Europäischen Ge-
meinschaften betroffen sind. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(3) Die in den Erläuterungen zu den Titeln, aus de-
nen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen 
im Sinne des § 23 der Bundeshaushaltsordnung zur 
institutionellen Förderung geleistet werden, für an-
dere als Projektaufgaben ausgebrachten Stellen für 
Angestellte sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der 
Zahl der für die einzelnen Vergütungsgruppen ange-
gebenen Stellen verbindlich. Die Wertigkeit überta-
riflicher Stellen ist durch Angabe der entsprechen-
den Besoldungsgruppen zu kennzeichnen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann Abweichungen in 
den Wertigkeiten der Stellen des Tarifbereichs zulas-
sen. Satz 1 gilt nicht für die Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) in 
Göttingen, die Deutsche Forschungsanstalt für Luft-
und Raumfahrt e. V. (DLR) in Köln, das Forschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH (FZK) und das Hahn-Meit-
ner-Institut Berlin GmbH (HMI). Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für die Rechtsnachfolgerin der Sowje-
tisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut im Be-
reich Bergbau, die Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), die 
Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von 
stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) und 
die Energiewerke Nord GmbH. Bei der Bundesan-
stalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben wer-
den die Stellen gemäß dem eigenen Vergütungs-
system ausgewiesen. Die auf die einzelnen Vergü-
tungsgruppen entfallenden Stellen sind bezüglich 
Zahl und Wertigkeit nach Maßgabe des Vermerks 
zum Stellenplan verbindlich. 

§8 

unverändert 
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§9 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen zu übernehmen 

1. a) im Zusammenhang mit förderungswürdigen 
Ausfuhren zugunsten von Ausführern und zu-
gunsten von Kreditgebern für Kredite an aus-
ländische Schuldner. Die Gewährleistungen 
werden nach Richtlinien übernommen, die das 
Bundesministerium für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen, dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und dem Auswärtigen Amt festgelegt; 

b) im Zusammenhang mit Ausfuhren, an deren 
Durchführung ein besonderes staatliches Inter-
esse der Bundesrepublik Deutschland besteht, 
zugunsten von Ausführern und zugunsten von 
Kreditgebern für Kredite an ausländische 
Schuldner; 

c) zum Zwecke der Umschuldung nach Buchsta-
be a oder b gedeckter Forderungen deutscher 
Gläubiger. Dabei können die Selbstbeteiligun-
gen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahme-
fällen Bürgschaften, Garantien oder sonstige 
Gewährleistungen für bisher ungedeckte For-
derungen übernommen werden, wenn andern-
falls die Umschuldungsmaßnahmen nicht 
durchgeführt werden können; 

2. a) für Kredite an ausländische Schuldner, wenn 
dies der Finanzierung förderungswürdiger 
Vorhaben dient oder im besonderen staatlichen 
Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
liegt; 

b) zum Zwecke der Umschuldung nach Buch-
stabe a gedeckter Forderungen deutscher 
Gläubiger. Dabei können die Selbstbeteiligun-
gen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahme-
fällen Bürgschaften, Garantien oder sonstige 
Gewährleistungen für bisher ungedeckte For-
derungen übernommen werden, wenn andern-
falls die Umschuldungsmaßnahmen nicht 
durchgeführt werden können; 

3. zur Absicherung des politischen Risikos bei förde-
rungswürdigen Kapitalanlagen im Ausland, wenn 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Land, in dem das Kapital angelegt wird, eine 
Vereinbarung über die Behandlung von Kapital-
anlagen besteht oder, solange dies nicht der Fall 
ist, durch die Rechtsordnung des betreffenden 
Landes oder in sonstiger Weise ein ausreichender 
Schutz der Kapitalanlage gewährleistet erscheint. 
Die Gewährleistungen werden nach Richtlinien 
übernommen, die das Bundesministerium für Wi rt

-schaft im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen, dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und dem Auswärtigen Amt festlegt; 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§9 

unverändert 



Drucksache 13/2627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Entwurf 

4. gegenüber der Europäischen Investitionsbank für 
Kredite dieser Bank an Schuldner außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft; 

5. zur Absicherung des Ausfallrisikos aus einer 
Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
am gezeichneten Kapital des Europäischen Inve-
stitionsfonds; 

6. für Kredite zur Mitfinanzierung entwicklungspoli-
tisch förderungswürdiger Vorhaben der bilatera-
len Finanziellen Zusammenarbeit. Die Gewährlei-
stungen werden nach Richtlinien übernommen, 
die das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und dem Aus-
wärtigen Amt festlegt und der Genehmigung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages bedürfen. 

(2) Der Höchstbetrag der Gewährleistungen nach 
Absatz 1 Nr. 1 wird auf 195 000 000 000 Deutsche 
Mark, der Höchstbetrag der Gewährleistungen nach 
Absatz 1 Nr. 2 bis 5 auf insgesamt 35 000 000 000 
Deutsche Mark und der Höchstbetrag der Gewähr-
leistungen nach Absatz 1 Nr. 6 auf 1 350 000 000 
Deutsche Mark festgesetzt. 

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
gelten für Ausführer, Kreditgeber und Investoren im 
Inland. 

§ 10 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen für Marktordnungs- und Bevorra-
tungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet bis zur 
Höhe von 10 000 000 000 Deutsche Mark zu über-
nehmen. 

§ 11 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, 'Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen bis zur Höhe von 90 000 000 000 
Deutsche Mark zu übernehmen 

1. zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und 
der freien Berufe, wenn eine anderweitige Finan-
zierung nicht möglich ist und ein allgemeines 
volkswirtschaftliches Interesse an der Durchfüh-
rung der Maßnahmen besteht; 

2. zur Förderung des Verkehrswesens; 

3. zur Förderung von Investitionen, die der Herstel-
lung von Produkten zur Vermeidung von Um-
weltbelastungen dienen, wenn eine anderweiti-
ge Finanzierung nicht möglich ist; 

4. a) zur Förderung des Wohnungsbaues, insbe-
sondere des öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbaues, 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§ 10 

unverändert 

§ 11 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen bis zur Höhe von 91 500 000 000 
Deutsche Mark zu übernehmen 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. a) unverändert 
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b) zur Förderung der Modernisierung und In-
standsetzung von Wohnungen, 

c) zur Förderung des Baues gewerblicher 
Räume, wenn der Bau der gewerblichen 
Räume im Zusammenhang mit dem Bau von 
Wohnungen steht, 

d) zur Förderung des Erwerbs vorhandener 
Wohnungen durch kinderreiche Familien und 
Schwerbehinderte; 

5. für die Verbindlichkeiten, die der Deutschen 
Siedlungs- und Landesrentenbank aus der Aus-
gabe von Schuldverschreibungen erwachsen (§ 3 
Abs. 2 Nr. 2 des DSL Bank-Gesetzes vom 11. Juli 
1989 (BGBl. I S. 1421), das durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2094) geändert worden ist); 

6. für Maßnahmen gemäß § 5 des Landwirtschafts-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 780-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das durch Artikel 75 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341) 
geändert worden ist; 

7. zur Förderung der Fischwirtschaft; 

8. im Zusammenhang mit der Freigabe beschlag-
nahmter deutscher Auslandsvermögen; 

9. für Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds aus 
der Eintragung der Schuldbuchforderungen oder 
der Aushändigung von Schuldverschreibungen 
nach § 252 Abs. 3 des Lastenausgleichsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1993 (BGBl. I S. 845, 1995 I S. 248), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1311) geändert worden ist; 

10. im Zusammenhang mit der Abdeckung von Haft-
pflichtrisiken, die sich insbesondere aus Tätig-
keiten ergeben, die in den Anwendungsbereich 
des Atomgesetzes oder der auf Grund dieses Ge-
setzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen, 
soweit dadurch eine Finanzierung aus Haus-
haltsmitteln vermieden wird; 

11. für Kredite, die das vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen beauf-
tragte Kreditinstitut im Zusammenhang mit der 
Gewährung von Kapitalisierungsbeträgen an 
Versorgungsberechtigte nach dem Rentenkapi-
talisierungsgesetz-KOV vom 27. April 1970 
(BGBl. I S. 413), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 910) geändert wor-
den ist, aufnimmt; 

12. zur Förderung der Anpassung und der Gesun-
dung des deutschen Steinkohlenbergbaues und 
der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete; 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) zur Förderung des Erwerbs vorhandener 
Wohnungen durch kinderreiche Familien und 
Schwerbehinderte, 

e) zur Förderung des Erwerbs vorhandener 
Wohnungen zur Eigennutzung in den neuen 
Ländern; 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 
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13. zugunsten von Personen, die vom Bund an deut-
sche Auslandsvertretungen entsandt oder im 
Rahmen seiner Auslandskulturarbeit ins Ausland 
entsandt oder vermittelt werden, sowie zugun-
sten von Personen, die von der Gesellschaft für 
Außenhandelsinformationen (GfAI) zur Beschaf-
fung von außenwirtschaftlichem Informations-
material ins Ausland entsandt werden, für ihre 
Verpflichtungen gegenüber den Zollbehörden 
des Aufnahmestaates im Zusammenhang mit der 
Ein- und Ausfuhr von Umzugsgut sowie für ihre 
sonstigen Verpflichtungen gegenüber Behörden 
und Personen des Aufnahmestaates, soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben oder nach den örtli-
chen Umständen unvermeidbar ist und im dienst-
lichen Interesse des Bundes liegt; 

14. im Zusammenhang mit von institutionellen Zu-
wendungsempfängern des Bundes veranstalte-
ten Ausstellungen im Bereich von Kunst und Kul-
tur zur Deckung des Haftpflichtrisikos gegen-
über den Verleihern; 

15. zur Förderung von Einrichtungen im Sozial- und 
Gesundheitswesen; 

16. im Falle eines unvorhergesehenen, unabweisba-
ren Bedürfnisses, insbesondere für Notmaßnah-
men. 

§ 12 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Zusammenhang mit der Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland an der Europäischen 
Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (Weltbank), der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der 
Afrikanischen, der Asiatischen, der Interamerikani-
schen und der Karibischen Entwicklungsbank, dem 
Wiedereingliederungsfonds des Europarates, dem 
Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe sowie an der Mul-
tilateralen Investitions-Garantie-Agentur Gewährlei-
stungen in der Form von abrufbarem Kapital (Haf-
tungskapital) oder Garantien bis zur Höhe von 
50 000 000 000 Deutsche Mark zu übernehmen. 

§ 13 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Garantien, Bürgschaften und sonstige Ge-
währleistungen für die Treuhandanstalt-Nachfolge-
einrichtungen bis zu einer Höhe von 6 400 000 000 
Deutsche Mark zu übernehmen. Schadensfälle aus 
der Inanspruchnahme sind aus Kapitel 0820 zu lei-
sten. 

§ 14 

Gewährleistungen nach den §§ 9 bis 13 können 
auch in ausländischer Währung übernommen wer-
den; sie sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausfertigung 
der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt worden ist, 
auf den Höchstbetrag anzurechnen. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 

§12 

unverändert 

§13 

unverändert 

§ 14 

unverändert 
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§ 15 

(1) Auf die Höchstbeträge der §§ 9 bis 13 werden 
jeweils die Gewährleistungen auf Grund der entspre-
chenden Ermächtigungen des Haushaltsgesetzes 
1995 angerechnet, soweit der Bund noch in Anspruch 
genommen werden kann oder soweit er in Anspruch 
genommen worden ist und für die erbrachten Lei-
stungen keinen Ersatz erlangt hat. 

(2) Eine Bürgschaft, Garantie oder sonstige Ge-
währleistung ist auf den Höchstbetrag der entspre-
chenden Ermächtigung in der Höhe anzurechnen, in 
der der Bund daraus in Anspruch genommen werden 
kann. Zinsen und Kosten sind auf den jeweiligen Er-
mächtigungsrahmen nur anzurechnen, soweit dies 
gesetzlich bestimmt ist oder bei der Übernahme ein 
gemeinsamer Haftungsbetrag für Hauptverpflich-
tung, Zinsen und Kosten festgelegt wird. 

(3) Soweit in den Fällen der §§ 9 bis 13 der Bund 
ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird 
oder Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist 
eine übernommene Gewährleistung auf den Höchst-
betrag nicht mehr anzurechnen. 

(4) Die Ermächtigungsrahmen der §§ 9 bis 13 kön-
nen mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages auch für Zwecke der jeweils 
anderen Vorschriften verwendet werden. 

§ 16 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Beteili-
gung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital 
der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (Weltbank), der Afrikanischen, der Asiati-
schen, der Interamerikanischen und der Karibischen 
Entwicklungsbank, der Europäischen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung, des Gemeinsamen 
Fonds für Rohstoffe und der Multilateralen Investiti-
ons-Garantie-Agentur, die Beteiligung an der Auffül-
lung der Mittel der Internationalen Entwicklungsor-
ganisation (IDA), des Internationalen Fonds für land-
wirtschaftliche Entwicklung (IFAD) sowie seines 
Sonderprogramms für Subsahara-Afrika und des 
Sonderfonds der Afrikanischen, der Asiatischen, der 
Interamerikanischen und der Karibischen Entwick-
lungsbank, die Beteiligung an der Globalen Umwelt-
fazilität (GEF) und am Multilateralen Fonds des Mon-
trealer Protokolls über die Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen, sowie am Regenwald-Treuhand-
fonds (RFT) der Weltbank, den Beitrag zum Multila-
teralen Investitionsfonds (MIF), den Zuschuß für den 
Fonds zur Förderung kleiner und mittlerer Unterneh-
men in der Russischen Föderation und zum multilate-
ralen Sicherheitsfonds für die Verbesserung der Si-
cherheit von Kernkraftwerken sowjetischer Bauart 
einschließlich des Aktionsprogramms Tschernobyl 
bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung sowie freiwillige Beiträge zum Gemein-
samen Fonds für Rohstoffe durch Hingabe von unver-
zinslichen Schuldscheinen zu erbringen. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§15 

unverändert 

§ 16 

Das zuständige Bundesministerium wird ermäch-
tigt, die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland 
am Kapital der Internationalen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (Weltbank), der Afrikanischen, 
der Asiatischen, der Interamerikanischen und der 
Karibischen Entwicklungsbank, der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, des Ge-
meinsamen Fonds für Rohstoffe und der Multilatera-
len Investitions-Garantie-Agentur, die Beteiligung an 
der Auffüllung der Mittel der Internationalen Ent-
wicklungsorganisation (IDA), des Internationalen 
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) so-
wie seines Sonderprogramms für Subsahara-Afrika 
und des Sonderfonds der Afrikanischen, der Asiati-
schen, der Interamerikanischen und der Karibischen 
Entwicklungsbank, die Beteiligung an der Globalen 
Umweltfazilität (GEF) und am Multilateralen Fonds 
des Montrealer Protokolls über die Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen, sowie am Regen-
wald-Treuhandfonds (RFT) der Weltbank, den Bei-
trag zum Multilateralen Investitionsfonds (MIF), den 
Zuschuß für den Fonds zur Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen in der Russischen Föderation 
und zum multilateralen Sicherheitsfonds für die Ver-
besserung der Sicherheit von Kernkraftwerken so-
wjetischer Bauart einschließlich des Aktionspro-
gramms Tschernobyl bei der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung sowie freiwillige 
Beiträge zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe 
durch Hingabe von unverzinslichen Schuldscheinen 
zu erbringen. 
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§ 17 

Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages bei Aktiengesellschaf-
ten, an denen der Bund beteiligt ist, einem geneh-
migten Kapital im Sinne des § 202 des Aktiengeset-
zes zuzustimmen und sich zur Leistung des auf den 
Bundesanteil entfallenden Erhöhungsbetrages zu 
verpflichten. 

§ 18 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages Planstellen für Beamte 
und Stellen zusätzlich auszubringen, wenn hierfür 
ein unabweisbares, auf andere Weise nicht zu befrie-
digendes Bedürfnis besteht. 

(2) Die für den Einzelplan zuständige Stelle über-
sendet ihre Anträge auf Ausbringung der zusätzli-
chen Planstellen und Stellen auch dem Bundesrech-
nungshof. Er kann dazu Stellung nehmen. 

(3) Die nach Absatz 1 neu ausgebrachten Planstel-
len und Stellen sind in entsprechender Zahl und 
Wertigkeit im Gesamthaushalt einzusparen. 

(4) Bei der Ermittlung des Anteils der Planstellen 
der Besoldungsgruppe B 3 auf Grund der Fuß-
noten 12, 18, 19 und 21 zur Besoldungsgruppe B 3 
des Bundesbesoldungsgesetzes sind die Planstellen 
der Besoldungsgruppe A 16, die mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend" oder „künftig umzuwandeln" 
versehen sind, nicht zu berücksichtigen; dies gilt 
nicht, wenn der Vermerk „künftig wegfallend" den 
Zeitpunkt des Wegfalls näher bestimmt oder den Zu-
satz trägt „mit Wegfall der Aufgabe". Satz 1 gilt ent-
sprechend bei Anwendung anderer gesetzlicher 
Obergrenzen für den Anteil der Planstellen der Be-
förderungsämter. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, neue Planstellen und Stellen auszubringen, 
soweit ein unabweisbares Bedürfnis besteht, einen 
Dienstposten oder einen Arbeitsplatz wieder zu be-
setzen, dessen bisheriger Inhaber für einen Zeitraum 
von mindestens sechs Monaten zu einer Verwal-
tungseinrichtung eines anderen Dienstherrn in dem 
in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrags genannten 
Gebiet abgeordnet worden ist. Über den weiteren 
Verbleib der Planstellen und Stellen ist im nächsten 
Haushaltsplan zu entscheiden. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, neue Planstellen auszubringen, soweit 
ein unabweisbares Bedürfnis besteht, einen Dienst-
posten wiederzubesetzen, dessen bisheriger Inha-
ber gemäß § 14 Deutsches Richtergesetz in einem 
Land als Richter kraft Auftrags verwendet werden 
soll. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 
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(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt zuzulassen, daß Planstellen und Stellen, die 
einen kw-Vermerk tragen, nach ihrem Freiwerden 
mit Schwerbehinderten wiederbesetzt werden, wenn 
es sich um eine Neueinstellung oder eine beamten-
rechtliche Anstellung handelt und die gesetzliche 
Pflichtquote gem. § 5 Abs. 1 des Schwerbehinderten-
gesetzes bei den Planstellen und Stellen des Einzel-
plans nicht erreicht ist. Mit Ausscheiden des Schwer-
behinderten aus der Planstelle oder Stelle fällt diese 
weg, wenn sie nicht wieder mit einem Schwerbehin-
derten besetzt wird oder wenn die Pflichtquote zu 
diesem Zeitpunkt erreicht ist. Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn die Planstelle oder Stelle den Vermerk 
„kw mit Fortfall der Aufgabe" trägt, sowie für Ersatz-
planstellen und Ersatzstellen, die gem. § 18 Abs. 5 
oder gem. § 19 Abs. 3 oder aufgrund der entspre-
chenden Regelungen früherer Haushaltsgesetze aus-
gebracht wurden. 

(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt zuzulassen, daß von einem kw-Vermerk mit 
Datumsangabe abgewichen wird, wenn die Planstel-
le oder Stelle weiter benötigt wird, weil sie nicht 
rechtzeitig frei wird; in diesem Fall fällt die nächste 
freiwerdende Planstelle oder Stelle der betreffenden 
Besoldungs- oder Vergütungsgruppe weg. Soweit 
besetzte Planstellen oder Stellen im Haushaltsjahr 
1995 aufgrund datierter kw-Vermerke weggefallen 
sind, kann das Bundesministerium der Finanzen 
neue Planstellen und Stellen der betreffenden Besol-
dungs- und Vergütungsgruppen ausbringen, sofern 
inzwischen keine Planstellen oder Stellen dieser Be-
soldungs- und Vergütungsgruppen freigeworden 
sind. Die neuen Planstellen und Stellen erhalten 
einen kw-Vermerk ohne Zusatz. 

§ 19 

(1) Werden planmäßige Beamte im dienstlichen In-
teresse des Bundes mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde im Dienst einer öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
oder für eine Tätigkeit bei einer Fraktion oder Grup-
pe des Deutschen Bundestages oder eines Landtages 
unter Wegfall der Dienstbezüge länger als ein Jahr 
verwendet und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, 
ihre Planstelle neu zu besetzen, so kann das Bundes-
ministerium der Finanzen für diese Beamten eine 
Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe ausbrin-
gen. Das gleiche gilt für eine Verwendung beim Bun-
deskanzleramt und bei sonstigen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts. Das gleiche gilt ferner, 
wenn Beamte nach § 24 des Gesetzes über den Aus-
wärtigen Dienst vom 30. August 1990 (BGBl. I  
S. 1842) unter Wegfall der Besoldung Urlaub für die 
Dauer der Tätigkeit des Ehepartners an einer Aus-
landsvertretung gewährt worden ist. 

(2) Kehren mehrere Beamte gleichzei tig in den 
Bundesdienst zurück, kann das Bundesministerium 
der Finanzen mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages in besonderen 
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Fällen zulassen, daß nur jede zweite freiwerdende 
Planstelle für die zurückkehrenden Beamten in An-
spruch zu nehmen ist. 

(3) Für Beamte, die demnächst zur Verwendung im 
Dienst einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung ohne Dienstbezüge be-
urlaubt und die auf diese Verwendung vorbereitet 
werden sollen, kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen für die Zeit bis zum Wegfall der Dienstbezü-
ge Planstellen ausbringen, wenn ein unabweisbares 
Bedürfnis besteht, ihre bisherigen Planstellen neu zu 
besetzen. Das gleiche gilt, wenn Ersatz für Beamte 
gewonnen werden soll, die ohne Wegfall der Dienst-
bezüge bei einer bestehenden oder erwarteten Ein-
richtung dieser Art verwendet werden oder künftig 
verwendet werden sollen oder die durch Teilnahme 
an zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Konfe-
renzen länger als ein Jahr an der Erfüllung ihrer 
dienstlichen Aufgaben verhindert sind. 

(4) Absatz 1 findet entsprechend Anwendung, 
wenn planmäßige Beamte nach § 79a Abs. 1 Nr. 2 
oder § 89a Abs. 2 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes 
mindestens für 1 Jahr oder im unmittelbaren An-
schluß an einen Erziehungsurlaub nach § 1 der Erzie-
hungsurlaubsverordnung ohne Dienstbezüge beur-
laubt werden. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten entsprechend, 
wenn planmäßige Beamte im dienstlichen Interesse 
des Bundes mit Zustimmung der obersten Dienstbe-
hörde zur Verwendung im Rahmen der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit in einem Entwick-
lungsland, in Mittel- und Osteuropa oder der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten, zur Verwendung 
für eine Tätigkeit im Rahmen der Hilfe beim Aufbau 
des Rechtssystems der Staaten Mittel- und Osteuro-
pas oder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
oder zur Verwendung bei einer Auslandshandels-
kammer oder als Auslandskorrespondent der Gesell-
schaft für Außenhandelsinformationen (GfAI) ohne 
Dienstbezüge länger als ein Jahr beurlaubt werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten sinngemäß für Rich-
ter, Soldaten und Angestellte. 

(7) Über den weiteren Verbleib der nach den 
Absätzen 1 bis 6 ausgebrachten Leerstellen, Stellen 
und Planstellen ist im nächsten Haushaltsplan zu ent-
scheiden. 

(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Leerstellen, die für zum Bundeskanzler-
amt versetzte Bedienstete ausgebracht worden sind, 
anzupassen, wenn der Bedienstete auf einer Planstel-
le oder Stelle des Bundeskanzleramtes befördert oder 
höhergruppiert worden ist. 

§ 20 

(1) Für planmäßige Beamte, die 

1. nach § 72a des Bundesbeamtengesetzes ohne 
Dienstbezüge beurlaubt werden oder 
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2. nach § 1 der Erziehungsurlaubsverordnung min-
destens für 1 Jahr ohne Unterbrechung Erzie-
hungsurlaub in Anspruch nehmen 

gilt vom Beginn der Beurlaubung an eine Leerstelle 
der entsprechenden Besoldungsgruppe als ausge-
bracht. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Richter, Soldaten 
und Angestellte. 

(3) Über den weiteren Verbleib der nach den 
Absätzen 1 und 2 als ausgebracht geltenden Leer-
stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. 

§21 

Werden planmäßige Bundesrichter an einem ober-
sten Gerichtshof des Bundes zu Richtern des Bundes-
verfassungsgerichts gewählt, kann das Bundesmini-
sterium der Finanzen für diese Richter im Einzelplan 
des abgebenden obersten Gerichtshofes des Bundes 
eine Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe 
ausbringen. 

§ 22 

(1) Die Planstelle eines Beamten eines höheren Be-
förderungsamtes kann mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums der Finanzen zu einer anderen Verwal-
tung des Bundes umgesetzt werden, wenn sonst die 
Weiterverwendung des Beamten bei dieser Behörde 
im Rahmen des Verwendungsförderungsgesetzes 
nicht möglich ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein 
Berufssoldat nach seiner Entlassung im Rahmen des 
Verwendungsförderungsgesetzes bei einer Bundes-
verwaltung als Beamter weiterverwendet werden 
soll. Die umgesetzte Planstelle erhält den Vermerk 
„künftig umzuwandeln". Gleichzeitig ist eine freie 
Planstelle einer niedrigeren Besoldungsgruppe ein-
zusparen. Ist eine solche Planstelle nicht frei, ist die 
nächste freiwerdende Planstelle einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe einzusparen. Das Nähere regelt 
das Bundesministerium der Finanzen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Beamte des 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge wegen des Personalabbaues dieser Be-
hörde bei einer anderen Verwaltung des Bundes wei-
ter verwendet werden sollen und dies nur bei gleich-
zeitiger Umsetzung der Planstelle möglich ist. 

§ 23 

Abweichend von § 50 Abs. 3 der Bundeshaushalts-
ordnung können 

1. mit Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen für Beamte und Angestellte, die zu einer 
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§ 22 

(1) Die Planstelle eines Beamten eines höheren Be-
förderungsamtes kann mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums der Finanzen zu einer anderen Verwal-
tung des Bundes umgesetzt werden, wenn sonst die 
Weiterverwendung des Beamten bei dieser Behörde 
im Rahmen des Verwendungsförderungsgesetzes 
nicht möglich ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein 
Berufssoldat nach seiner Entlassung im Rahmen des 
Verwendungsförderungsgesetzes bei einer Bundes-
verwaltung als Beamter weiterverwendet werden 
soll. Die umgesetzte Planstelle erhält den Vermerk 
„künftig umzuwandeln". Gleichzeitig ist eine freie 
Planstelle einer niedrigeren Besoldungsgruppe ein-
zusparen. Ist eine solche Planstelle nicht frei, ist die 
nächste freiwerdende Planstelle einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe einzusparen. Trägt die umgesetz-
te Planstelle einen kw-Vermerk, so entfällt dieser 
mit der Umsetzung. Das Nähere regelt das Bundes-
ministerium der Finanzen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Beamte des 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge sowie Bedienstete des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz wegen des Personalabbaues 
dieser Einrichtungen bei einer anderen Verwaltung 
des Bundes weiter verwendet werden sollen und dies 
nur bei gleichzeitiger Umsetzung der Planstelle oder 
Stelle möglich ist. 

§ 23 

unverändert 
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Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im 
Ausland abgeordnet worden sind, 

2. für Beamte des höheren Dienstes, die nach § 8 
Abs. 2 der Bundeslaufbahnverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. März 1990 
(BGBl. I S. 449, 863) zur Ableistung der Probezeit 
außerhalb einer obersten Dienstbehörde abgeord-
net worden sind, 

3. für Beamte der Zollverwaltung, die wegen Aufga-
benrückgangs bei den Behörden der Zollverwal-
tung mit dem Ziel der Versetzung zu einer Behörde 
eines anderen Dienstherrn abgeordnet worden 
sind, 

4. für Beamte oder Arbeitnehmer der Bundeswehr-
verwaltung und Berufssoldaten, die wegen Perso-
nalabbaus in einen anderen Organisationsbereich 
innerhalb ihres Ressorts oder zu einer Behörde ei-
nes anderen Dienstherrn abgeordnet worden sind, 

5. für Beamte, die zur Ausbildung an das Bundesver-
waltungsamt abgeordnet worden sind, 

von der abordnenden Verwaltung die Personalausga-
ben für die Dauer der Abordnung weitergezahlt wer-
den. 

§ 24 

Es wird zugelassen, daß aus den Titeln 425 und 
426 Umlagen an die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder auch für solche Arbeitnehmer weiter-
gezahlt werden, die nach Beendigung des zusatzver-
sorgungspflichtigen Arbeitsverhältnisses im früheren 
Bundesgebiet ein neues Arbeitsverhältnis im öffentli-
chen Dienst im Beitrittsgebiet begründen. Die Erstat-
tungen durch die Arbeitgeber im Beitrittsgebiet flie-
ßen den Ausgaben der vorgenannten Titel zu; glei-
ches gilt hinsichtlich der Erstattungen für die Arbeit-
nehmer, die ohne Fortzahlung der Bezüge zu ande-
ren Arbeitgebern im Beitrittsgebiet beurlaubt wer-
den. 

§ 25 

(1) Im Haushaltsjahr 1996 sind bei der Bundesver-
waltung 1 vom Hundert der im Bundeshaushaltsplan 
einschließlich seiner Anlagen ausgebrachten Plan-
stellen für Beamte und Stellen für Angestellte und 
für Arbeiter kegelgerecht einzusparen. 

(2) Ausgenommen von der Einsparung sind die Or-
gane der Rechtspflege, die Planstellen der Polizei-
vollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz und beim 
Bundeskriminalamt sowie die Planstellen im Grenz-
zolldienst, im Zollfahndungsdienst und beim Zollkri-
minalamt. Die Planstellen und Stellen dieser Berei-
che sind bei den Berechnungen nach den Absätzen 1 
und 3 nicht zu berücksichtigen. 

(3) Die auf die Einzelpläne entfallenden Einsparun-
gen nach Absatz 1 sind auf die einzelnen Laufbahn-
gruppen und die diesen vergleichbaren Vergütungs-
gruppen entsprechend dem Anteil dieser Laufbahn-
gruppen und Vergütungsgruppen an der Gesamtzahl 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§ 24 

unverändert 

§ 25 

(1) Im Haushaltsjahr 1996 sind bei der Bundesver-
waltung 1,5 vom Hundert der im Bundeshaushalts-
plan einschließlich seiner Anlagen ausgebrachten 
Planstellen für Beamte und Stellen für Angestellte 
und für Arbeiter kegelgerecht einzusparen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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der Planstellen und Stellen des Einzelplans aufzutei-
len. Das Verhältnis der Wertigkeit der eingesparten 
Planstellen und Stellen innerhalb der Laufbahngrup-
pen muß dem Verhältnis der Wertigkeit der Planstel-
len und Stellen des Haushaltsplans 1996 entspre-
chen. Bei Anwendung der Sätze 1 und 2 sind die 
oberste Bundesbehörde, die Bundesoberbehörden 
und die nachgeordnete Bundesverwaltung innerhalb 
des Einzelplans jeweils gesondert zu berücksichti-
gen. 

(4) Soweit aufgrund besonderer Organisationsun-
tersuchungen die Ausstattung mit Planstellen und 
Stellen einer Verwaltungseinheit ermittelt wurde, 
kann diese mit Zustimmung des Bundesministeriums 
der Finanzen von der Einsparung ganz oder teilweise 
ausgenommen werden. 

(5) Planstellen und Stellen, die bis zum Erreichen 
der jeweiligen Einsparungsquote aufgrund eines kw-
Vermerks wegfallen, werden auf die Einsparungs-
quoten nicht angerechnet. Freie oder freiwerdende 
Planstellen oder Stellen, die einen kw-Vermerk tra-
gen, der nach Erreichen der jewei ligen Einsparungs-
quote wirksam wird, sind nicht einzusparen. Die un-
ter die Sätze 1 und 2 fallenden Planstellen und Stel-
len sind bei der Berechnung der Einsparungsquoten 
nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigen. 
Die Regelung in Satz 2 vermindert die Einsparungs-
quote nicht. 

(6) Die Einsparungen müssen spätestens bis zum 
31. Dezember 1996 erbracht sein. Die betroffenen 
Planstellen und Stellen fallen an diesem Tage weg. 

(7) Würde bei Wegfall einer freien oder freiwerden-
den Planstelle eine Obergrenze für Beförderungsäm-
ter überschritten oder ist die Obergrenze bereits 
überschritten, ist statt dieser Planstelle eine Planstel-
le einer höheren Besoldungsgruppe einzusparen. 

(8) Wenn die auf eine Laufbahngruppe entfallende 
Einsparungszahl voraussichtlich nicht erreicht wer-
den kann, weil bis zum Jahresende 1996 nicht genü-
gend Planstellen in dieser Laufbahngruppe freiwer-
den, ist sicherzustellen, daß eine Planstelle einer hö-
heren Laufbahngruppe oder, falls dies nicht möglich 
ist, der nächst niedrigeren Laufbahngruppe einge-
spart wird. Satz 1 gilt für Stellen für Angestellte ent-
sprechend. 

(9) Soweit die Einsparung nach § 26 des Haushalts-
gesetzes 1995 in 1995 mangels freier Planstellen oder 
Stellen nicht möglich war, ist sie im Haushaltsjahr 
1996 nachzuholen. 

(10) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) unverändert 

(10) unverändert 

§ 26 

Freie Planstellen und Stellen sind vorrangig mit 
Bediensteten zu besetzen, die bei anderen Behörden 
der Bundesverwaltung wegen Aufgabenrückgangs 
oder wegen der Auflösung der Behörde nicht mehr 
benötigt werden. 
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§ 26 

Die Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes, 
der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Än-
derung, Ergänzung und Durchführung erlassenen 
Bestimmungen sind auf die Anlagen E zu den 
Kapiteln 1004 und 6006 des Bundeshaushaltsplans 
entsprechend anzuwenden. Das Bundesministerium 
der Finanzen kann Änderungen der Anlagen E, die 
auf Grund der endgültigen Feststellungen von Haus-
halts-, Nachtrags- oder Berichtigungshaushaltsplä-
nen der Europäischen Union erforderlich werden, 
vornehmen und bekanntgeben. Der Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages ist unverzüglich 
zu unterrichten. 

§ 27 

Der Bund gewährt der Bundesanstalt für Arbeit bei 
kurzfristigen Liquiditätsschwierigkeiten zur Auf-
rechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirt-
schaft zinslose Betriebsmitteldarlehen bis zur Höhe 
von 8 000 000 000 Deutsche Mark. Die Darlehen sind 
zurückzuzahlen, sobald und soweit die Einnahmen ei-
nes Monats die Ausgaben übersteigen und dieser 
Überschuß voraussichtlich im nächsten Monat des 
laufenden Haushaltsjahres nicht zur Deckung der 
Ausgaben benötigt wird, spätestens jedoch zum 
Schluß des Haushaltsjahres. § 187 Abs. 2 des Arbeits-
förderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 (BGBl,. I S. 582), 
das zuletzt durch Artikel 93 des Gesetzes vom 5. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 2911) geändert worden ist, ist inso-
weit nicht anzuwenden. Der Ermächtigungsrahmen 
darf wiederholt in Anspruch genommen werden. 

§ 28 

(1) Das nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzie-
rungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 912-3, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1318) geändert worden 
ist, und nach Artikel 3 des Verkehrsfinanzgesetzes 
1971 vom 28. Februar 1972 (BGBl. I S. 201), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1981 
(BGBl. I S. 537) geändert worden ist, für Zwecke des 
Straßenwesens gebundene Aufkommen an Mineral-
ölsteuer ist auch für sonstige verkehrspolitische 
Zwecke im Bereich des Bundesministers für Verkehr 
zu verwenden. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen zu verpflichten, die von der 
Deutschen Bahn AG für den Neu- und Ausbau der 
Schienenstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München ein-
gegangenen . Kreditverbindlichkeiten von bis zu 
7 000 000 000 Deutsche Mark im Jahre der Inbetrieb-
nahme der Strecke zu übernehmen. Der Gesamtbe-
trag von bis zu 15 600 000 000 Deutsche Mark, der 
sich aus dieser Kreditverpflichtung einschließlich der 
Zinsen ergibt, wird vom Bund in jährlichen Raten von 
bis zu 622 000 000 Deutsche Mark gezahlt werden. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§ 27 

Die Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes, 
der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer An-
derung, Ergänzung und Durchführung erlassenen 
Bestimmungen sind auf die Anlagen E zu den 
Kapiteln 1004 und 6006 des Bundeshaushaltsplans 
entsprechend anzuwenden. Das Bundesministerium 
der Finanzen kann Änderungen der Anlagen E, die 
auf Grund der endgültigen Feststellungen von Haus-
halts-, Nachtrags- oder Berichtigungshaushaltsplä-
nen der Europäischen Union erforderlich werden, 
vornehmen und bekanntgeben. Der Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages ist unverzüglich 
zu unterrichten. 

§ 28 

Der Bund gewährt der Bundesanstalt für Arbeit bei 
kurzfristigen Liquiditätsschwierigkeiten zur' Auf-
rechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirt-
schaft zinslose Betriebsmitteldarlehen bis zur Höhe 
von 8 000 000 000 Deutsche Mark. Die Darlehen sind 
zurückzuzahlen, sobald und soweit die Einnahmen ei-
nes Monats die Ausgaben übersteigen und dieser 
Überschuß voraussichtlich im nächsten Monat des 
laufenden Haushaltsjahres nicht zur Deckung der 
Ausgaben benötigt wird, spätestens jedoch zum 
Schluß des Haushaltsjahres. § 187 Abs. 2 des Arbeits-
förderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582), 
das zuletzt durch Artikel 93 des Gesetzes vom 5. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 2911) geändert worden ist, ist inso-
weit nicht anzuwenden. Der Ermächtigungsrahmen 
darf wiederholt in Anspruch genommen werden. 

§ 29 

(1) Das nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzie-
rungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 912-3, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1318) geändert worden 
ist, und nach Artikel 3 des Verkehrsfinanzgesetzes 
1971 vom 28. Februar 1972 (BGBl. I S. 201), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1981 
(BGBl. I S. 537) geändert worden ist, für Zwecke des 
Straßenwesens gebundene Aufkommen an Mineral-
ölsteuer ist auch für sonstige verkehrspolitische 
Zwecke im Bereich des Bundesministers für Verkehr 
zu verwenden. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen zu verpflichten, die von der 
Deutschen Bahn AG für den Neu- und Ausbau der 
Schienenstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München ein-
gegangenen Kreditverbindlichkeiten von bis zu 
7 000 000 000 Deutsche Mark im Jahre der Inbetrieb-
nahme der Strecke zu übernehmen. Der Gesamtbe-
trag von bis zu 15 600 000 000 Deutsche Mark, der 
sich aus dieser Kreditverpflichtung einschließlich der 
Zinsen ergibt, wird vom Bund in jährlichen Raten von 
bis zu 622 000 000 Deutsche Mark gezahlt werden. 
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§ 29 

Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten 
des Verwaltungsvermögens, die nach Artikel 21 des 
Einigungsvertrags oder auf Grund eines Bundesge-
setzes Bundesvermögen geworden sind, dienen der 
teilweisen Deckung von Ausgaben zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrags genannten Gebiet. 

§ 30 

§ 19 Abs. 2 Satz 2 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) findet keine An-
wendung. 

§31 

§ 2 Abs. 5, die §§ 4 bis 6 und 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
und 3 sowie die §§ 8 bis 30 gelten bis zum Tage der 
Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden 
Haushaltsjahres weiter. 

§32 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

§ 30 

Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten 
des Verwaltungsvermögens, die nach Artikel 21 des 
Einigungsvertrags oder auf Grund eines Bundesge-
setzes Bundesvermögen geworden sind, dienen der 
teilweisen Deckung von Ausgaben zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrags genannten Gebiet. 

§31 

§ 19 Abs. 2 Satz 2 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) findet keine An-
wendung. 

§ 32 

§ 2 Abs. 5, die §§ 4 bis 6 und 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
und 3 sowie die §§ 8 bis 30 gelten bis zum Tage der 
Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden 
Haushaltsjahres weiter. 

§ 33 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 
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des Bundeshaushaltsplans 

1996 

Teil I: Haushaltsübersicht 
mit Anlage Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 

Teil Il: Finanzierungsübersicht 

Teil Ill:  Kreditfinanzierungsplan 
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Gesamtplan 	 Einnahmen 	Teil I: Haushaltsübersicht 

Steuern und steuer

- 

Epl. Bezeichnung ähnliche Abgaben 
1996 

1 000 DM 

1 2 3 

01 Bundespräsident und Bundespräsidialamt 	  - 

02 Deutscher Bundestag 	  - 

03 Bundesrat 	  - 

04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 	  - 

05 Auswärtiges Amt 	  - 

06 Bundesministerium des Innern 	  - 

07 Bundesministerium der Justiz 	  - 

08 Bundesministerium der Finanzen 	  - 

09 Bundesministerium für Wirtschaft 	  - 

10 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 	  300 

11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 	  - 

12 Bundesministerium für Verkehr 	  - 

13 Bundesministerium für Post und Telekommunikation 	  - 

14 Bundesministerium der Verteidigung 	  - 

15 Bundesministerium für Gesundheit 	  - 

16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 	 - 

17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 	  - 

19 Bundesverfassungsgericht 	  - 

20 Bundesrechnungshof 	  - 

23 Bundesministerium für wi rtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 	 - 

25 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 	  - 

30 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 	 - 

32 Bundesschuld 	  - 

33 Versorgung 	  - 

36 Zivile Verteidigung 	  - 

60 Allgemeine Finanzverwaltung 	  351 356 200 

Summe Haushalt 1996 	  351 356 500 

Summe Haushalt 1995 	  383 166 200 

gegenüber 1995 - mehr(+)/weniger(-) - 	  -31 809 700 

Zu Spalte 3: Darin Steuereinnahmen in Höhe von 351,19 MM. UM. 
Zu Spalten 4 und 5: Verwaltungseinnahmen sowie übrige Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten = 59 900 Mio. DM) 
= 40 044 Mio. DM. 
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Verwaltungs

-

einnahmen 
1996 

1 000 DM 

Übrige 
Einnahmen 

1996 
1 000 DM 

Summe Einnahmen gegenüber 1995 
mehr (+) 

weniger (-) 
1 000 DM 

Epl. 
1996 

1 000 DM 
1995 

1 000 DM 

4 5 6 7 8 9 

51 51 51 - 01 

2 288 1 2 289 2 576 - 	287 02 

74 - 74 63 + 	11 03 

1313 - 1313 1513 - 	200 04 

93 909 1 400 95 309 90 116 + 	5 193 05 

350 032 3 680 353 712 308 951 + 	44 761 06 

377 088 1 968 379 056 363 259 + 	15 797 07 

4 374 048 125 650 4 499 698 13 475 203 - 8 975 505 08 

189 511 120 500 310 011 293 045 + 	16 966 . 	09 

144 523 198 674 343 497 364 095 - 	20 598 10 

23 824 1 756 386 1 780 210 3 362 971 - 1 582 761 11 

1 551 851 953 253 2 505 104 2 806 094 - 	300 990 12 

1 092 852 	9 176 1 102 028 3 440 064 - 2 338 036 13 

593 602 106 540 700 142 814 194 - 	114 052 14 

69 896 2 134 72 030 64 658 + 	7 372 15 

534 192 1 374 535 566 513 922 + 	21 644 16 

23 549 147 918 171 467 105 558 + 	65 909 17 

103 - 103 118 - 	15 19 

30 212 242 272 - 	30 20 

26 063 1 594 397 1 620 460 1 599 403 + 	21 057 23 

57 021 1 693 527 1 750 548 1 660 591 + 	89 957 25 

91 742 546 351 638 093 583 645 + 	54 448 30 

2 500 005 61 700 723 64 200 728 52 974 735 +11 225 993 32 

7 896 962 510 970 406 1 018 804 - 	48 398 33 

- - - 6449 - 	6449 36 

16 090 850 1 820 813 369 267 863 393 834 650 -24 566 787 60 

28 196 313 71 747 187 451 300 000 477 685 000 -26 385 000 
32 266 956 62 251 844 

-4 070 643 + 9 495 343 



Drucksache 13/2627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Gesamtplan 	 Ausgaben 	 Teil I:  Haushaltsübersicht 

Ep1. Bezeichnung 

Personal

-

ausgaben 

1996 
1 000 DM 

Sächliche 
Verwaltungs

-

ausgaben 
1996 

1 000 DM 

Militärische 
Beschaffungen, 
Anlagen usw. 

1996 
1 000 DM 

Schulden

-

dienst 

1996 
1 000 DM 

1 2 3 4 5 6 

01 Bundespräsident 
und Bundespräsidialamt 	 16 507 8 537 - - 

02 Deutscher Bundestag 	 568 041 200 850 - - 
03 Bundesrat 	 17 277 8 699 - - 
04 Bundeskanzler 

und Bundeskanzleramt 	 111 435 417 600 - - 
05 Auswärtiges Amt 	1 144 888 243 617 - - 
06 Bundesministerium des Innern 	 3 934 795 1 209 951 - - 
07 Bundesministerium der Justiz 	 425 701 128 654 - - 
08 Bundesministerium der Finanzen 	 3 281 231 1 227 080 - - 
09 Bundesministerium für Wirtschaft 	 599 947 268 120 - - 
10 Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten 	 408 011 137 029 - - 
11 Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung 	 233 004 103 929 - - 
12 Bundesministerium für Verkehr 	 2 001 130 2 585 406 - - 
13 Bundesministerium für Post 

und Telekommunikation 	 218 972 73 887 - - 
14 Bundesministerium 

der Verteidigung 	 24 668 940 5 771 795 15 251 373 - 
15 Bundesministerium für Gesundheit 265 294 198 951 - - 
16 Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit.. 238 573 278 391 - - 
17 Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 	 2 064 264 71 432 - - 
19 Bundesverfassungsgericht 	 20 624 3 899 - - 
20 Bundesrechnungshof 	 61 493 7 214 - - 
23 Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 	 55 527 28 673 - - 

25 Bundesministerium für Raum- 
ordnung, Bauwesen und Städtebau . 119 338 209 597 - - 

30 Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung  
und Technologie 	 136 065 55 211 - - 

32 Bundesschuld 	 30 270 404 544 - 53 419 583 
33 Versorgung 	 12 352 422 - - - 
36 Zivile Verteidigung 	 - - - - 
60 Allgemeine Finanzverwaltung 	 134 959 278 580 92 000 - 

Summe Haushalt 1996 	 53 108 708 13 921 646 15 343 373 53 419 583 
Summe Haushalt 1995 	 53 834 637 14 330 031 14 647 052 54 206 703 

gegenüber 1995 
- mehr(+) /weniger(-) - 	 - 725 929 -408 385 +696 321 -787 120 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/2627 

Teil I: Haushaltsübersicht 	 Ausgaben 	 Gesamtplan 



Drucksache 13/2627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Anlage zur Haushaltsübersicht 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Bundeshaushaltsplan 
und deren Inanspruchnahme 
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Gesamtplan: Teil II 
Finanzierungsübersicht 

Betrag für 1996 Betrag für 1995 

- 1 000 DM - 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 

1. Ausgaben   451 300 000 477 685 000 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags) 

2. Einnahmen   391 230 000 428 209 000 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Ein- 
nahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen und Münzeinnahmen) 

3. Finanzierungssaldo   - 60 070 000 - 49 476 000 
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 

4. Nettoneuverschuldung/Nettotilgung am Kreditmarkt 
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   194 874 525 196 293 630 

(darunter aus Krediten mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Jahr höchstens bis zu 50 000 000 TDM) 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt   134 974 525 147 308 630 
4.3 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge   - - 

Saldo  - 59 900 000 - 48 985 000 

5. Marktpflege   - - 

6. Nettoneuverschuldung insgesamt   - 59 900 000 - 48 985 000 

7. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  - - 

8. Rücklagenbewegung 
8.1 Entnahmen aus Rücklagen   - - 
8.2 Zuführungen an Rücklagen  - - 

9. Münzeinnahmen   - 	 170 000 - 	 491 000 

10. Finanzierungssaldo   - 60 070 000 - 49 476 000 
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Gesamtplan: Teil Ill 
Kreditfinanzierungsplan 


